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 Veröffentlicht am 20.12.2023

Norm

ABGB §1488

1. ABGB § 1488 heute

2. ABGB § 1488 gültig ab 01.01.1812

Rechtssatz

Für die Freiheitsersitzung genügt, dass der Dienstbarkeitsberechtigte das Hindernis, das die Ausübung einer

Dienstbarkeit unmöglich macht oder beeinträchtigt, bei gewöhnlicher Sorgfalt (im Sinne von gewöhnlicher

Aufmerksamkeit) hätte wahrnehmen können.

Anmerkung

Gegenteilig zu RS0034271 und RS0034394.

Entscheidungstexte
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